
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/3/27 2003/13/0089
 JUSLINE Entscheidung
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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KommStG 1993 §3;

Rechtssatz

Eine hoheitliche Tätigkeit ist keine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des § 3 KommStG 1993 (vgl. das hg. Erkenntnis

vom 13. Oktober 1999, Zl. 99/13/0010, VwSlg 7450 F/1999).
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